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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1954

Norm

ABGB §830 B2b

Rechtssatz

Die beklagte Partei kann die Berücksichtigung der ihr drohenden Obdachlosigkeit nur verlangen, wenn sie selbst die

Rechte der Klägerin als ihrer Eigentumspartnerin achtet, nicht aber wenn sie ihr den Genuß ihres Miteigentumsrechtes

bisher durch aggressives Benehmen unmöglich gemacht hat. ( Landhaus am Wörthersee, das von der Beklagten

dauernd bewohnt wird, wogegen es die Klägerin nur als Sommeraufenthalt benützen will ).
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Veröff: SZ 27/321

5 Ob 180/72
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Beisatz: Hier: Tätliche Angriffe, Trunkenheit usw. (T1)
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